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Index

41/02 Passrecht Fremdenrecht

49/01 Flüchtlinge

Norm

AsylG 1997 §7;

FlKonv Art1 AbschnA Z2;

Rechtssatz

Ausführungen dazu, dass der unabhängige Bundesasylsenat - hätte er sich in einer ganzheitlichen Würdigung der

festgestellten Beeinträchtigungen der Frage gestellt, ob der Asylwerberin unter dem Gesichtspunkt der von den

Taliban gegen Frauen getro>enen Maßnahmen "Verfolgung" drohte - schon aus diesem Grund zu einer anderen

Beurteilung gelangen hätte müssen.
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